
 

Freundeskreis »Rheingauer Dom« 

1. Name 
 Der Freundeskreis führt den Namen Freundeskreis »Rhein-

gauer Dom«. 

2. Zugehörigkeit 
 Der Freundeskreis wird durch die Pfarrei Heilig Kreuz ge-

gründet. Er ist damit Teil der Kirchengemeinde und wird 
rechtlich ausschließlich durch den Verwaltungsrat der Kir-
chengemeinde vertreten. 

3. Zweck 
Zweck des Freundeskreises ist der dauerhafte Erhalt des »Rheingauer Doms«. 
Der Erhalt bezieht sich dabei auf den Bau und die Ausstattung des Domes. 

4. Tätigkeiten zur Verwirklichung des Zwecks 
Der Freundeskreis wirbt in erster Linie um Spenden für den Erhalt des Domes. 
Darüber hinaus beteiligt er sich bei Benefiz–Veranstaltungen zugunsten des Do-
mes. 

5. Mitgliedschaft 
 Die Mitgliedschaft im Freundeskreis erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung. Mit 

dem Beitritt erklärt das Mitglied, sich für den Erhalt des Domes einzusetzen. Dies 
kann durch eigene Spenden geschehen, durch die Unterstützung bei Veranstal-
tungen sowie durch Werbung für Spenden. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erho-
ben. Der Austritt aus dem Freundeskreis ist jederzeit möglich. 

6. Betreuung der Mitglieder 
 Die Mitglieder erhalten regelmäßig Informationen über geplante Maßnahmen und 

Veranstaltungen, die zugunsten des Domes durchgeführt werden. 

7. Finanzen und Verwaltung 
 Empfänger aller Spenden ist die Kirchengemeinde Heilig Kreuz. Die Spenden dür-

fen nur für den Erhalt des Domes verwendet werden. Die Kirchengemeinde führt 
zu diesem Zweck ein eigenes Spendenkonto (Konto–Nr. 277 002 531 bei der 
Nassauischen Sparkasse, BLZ 51050015). 

 Dem Pfarrer der Pfarrei Hl. Kreuz obliegt die Geschäftsführung des Freundeskrei-
ses, in der er durch das Pfarrbüro unterstützt wird. 

Geisenheim, 1. Dezember 2009 


